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2 mit Sendebericht). Aus diesem Schreiben zitieren wir wie 

folgt:  

 

„Eine IFG-Anfrage ist anlasslos. 

Gleichwohl geht es natürlich um die Prüfung der Frage, ob Schröder öffentliche Mittel 

zur Förderung Russlands und Putins eingesetzt hat oder gar dem Völkerrechtsverbre-

cher Putin bei seinen Straftaten ((vgl. § 6 oder § 13 Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)) Bei-

hilfe geleistet hat, unabhängig von dem ohnehin gegen Putin einzuleitenden Strafver-

fahrens bei der zuständigen deutschen Staatsanwaltschaft.“  

Bis zum jetzigen Moment ist diese Nachfrage unbeantwortet geblieben. Wir bitten nun-

mehr kurzfristig um Antwort und übersenden dieses Schreiben per Fax, um einen Sen-

denachweis zu haben. Wir weisen im Kontext zu dieser Anfrage darauf hin, dass laut 

einer heutigen Meldung der TAGESSCHAU (Anlage 2) die Mitarbeiter Gerhard 

Schröders, die danach formal Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes sein sollen, alle sein 

Büro im Kontext der „Sympathien“ Gerhard Schröders für den Kriegsverbrecher Putin 

(siehe oben) verlassen wollen. Für uns ist das ein Indiz dafür, dass die von uns gemut-

maßte Nutzung des Schröderschen Büros auch zur Forderung der kriegerischen und 

anderen Interessen Putins zum finanziellen Schaden des Bundes tatsachlich stattgefun-

den hat oder noch stattfindet.“ 

 

Wir ergänzen unsere Anfrage an den Deutschen Bundestag sachlich in der Weise, dass 

für die möglichen Straftaten des russischen Präsidenten Putin als Kriegsverbrecher 

vor allem die Straftaten Putins außerhalb des noch recht neuen § 13 VStGB in Betracht 

kommen, obwohl grundsätzlich, soweit es um Verbrechen nach dem VStGB geht, das 

Gesetz die Geltung des Weltrechtsprinzips ohne die Notwendigkeit eines Anknüpfungs-

punktes im Inland vorsieht (vgl. schon BT-Drucksache 14/8524, S. 1). Zuständige 

Staatsanwaltschaft wäre so oder die Generalbundesanwaltschaft.  

 

Der Informationsantrag lautet unter Bezug auf die eingangs genannten rechtlichen Vor-

gaben des IFG im Einzelnen wie folgt: 

 

Wir beantragen bei Ihnen als dem in Bezug auf Angelegenheiten des „Büros 

Schröder“ zuständigen Ressort die Zurverfügungstellung aller Unterlagen 

dieses Büros in den letzten vier Jahren zu dessen Zusammenarbeit bzw. 

dort vorhandener Unterlagen in Bezug auf die Person Gerhard Schröder mit 

der Russische Föderation, staatlichen Repräsentanten dieses Völkerrechts-

subjektes, insbesondere seinem Präsidenten Putin, und die Zurverfügungs-

tellung aller Unterlagen dieses Büros in den letzten vier Jahren zu dessen 

Zusammenarbeit und Tätigkeit bzw. dort vorhandener Unterlagen in Bezug 

auf die Person Gerhard Schröder mit der Nordstream II GmBH.  

Die Akteneinsicht soll vor allem auch Gesprächsvermerke, Presseerklärun-

gen, Vorbereitungsvermerke, Schriftverkehr einschließlich Mails zu den ge-

nannten Themen umfassen.  
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Soweit zu dem Antrag auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes.  

Sollte dem Antrag nicht oder nicht in vollem Umfang entsprochen werden können, gehen 

wir - vorbehaltlich der Bitte zur vorherigen kurzen Einschätzung der Kosten und Gebüh-

ren - von einem rechtsbehelfsfähigen Bescheid innerhalb der Frist nach § 9 Abs. 1. iVm. 

§ 7 Abs. 5 IFG aus.  

 

Sollte Ihre Behörde ein Drittbeteiligungsverfahren für erforderlich halten, dem wir bei 

rechtlicher Notwendigkeit nicht entgegen würden, bitten wir um kurzfristige Nachricht 

ebenso wie ggfls. um einen Teilbescheid, sofern Sie eine Drittbeteiligung zwar für not-

wendig halten, davon aber nicht alle von der beantragten Einsichtnahme umfassten Un-

terlagen betroffen sind.  

 

Auf die durch dieses Vorab-Faxschreiben ausgelösten gesetzlichen Fristen weisen wir 

hin.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hans-Georg Kluge, 

Rechtsanwalt 

 
 




